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Es werden keine neuen Stoffe eingesetzt, die Menge der in der Anlage gehandhabten 
Stoffe, die relevanten Betriebsparameter und die eingesetzten technischen Verfahren sowie 
die örtliche Lage der Anlagen bleiben unverändert. Es ergibt sich durch den 
Weiterbetrieb der Fackel kein erhöhtes Risiko. Die Fackel selbst fällt nicht unter die 
Störfallverordnung. 

7. Risiken für die menschliche Gesundheit, z.B. durch Verunreinigung von Wasser und Luft:
Beim Betrieb der Fackelanlage werden die zulässigen Grenzwerte der TA Luft und TA Lärm 
eingehalten. 
2.3 Schutzkriterien 
Belastbarkeit der Schutzgüter unter besonderer Berücksichtigung folgender Gebiete und von 
Art und Umfang des ihnen jeweils zugewiesenen Schutzes (Schutzkriterien). 
Das LBEG hat die Betroffenheit der folgenden Gebiete anhand des Kartenservers 
Umweltkarten Niedersachsen am 26.02.2025 überprüft. 

Anhang 3, 2.3 Schutzkriterien 

Natura 2000-Gebiete nach § 7 Absatz 1 
Nummer 8 des BNatSchG: 

- Nächstgelegene Natura 2000-
Gebiete mehrere Kilometer
entfernt.

- Nicht betroffen.
Naturschutzgebiete nach § 23 des 
BNatSchG 

- Nächstgelegenes NSG mehrere
Kilometer entfernt

- Nicht betroffen.

Nationalparke und Nationale Naturmonumente 
nach § 24 des BNatSchG 

- Nicht betroffen.

Biosphärenreservate und 
Landschaftsschutzgebiete gemäß den §§ 25 
und 26 des BNatSchG 

- Das nächste
Landschaftsschutzgebiet liegt
mehrere Kilometer entfernt.

- Nicht betroffen.

Naturdenkmäler nach § 28 des BNatSchG - Nicht betroffen.

Geschützte Landschaftsbestandteile, 
einschließlich Alleen, nach § 29 des 
BNatSchG 

- Nicht betroffen.

Gesetzlich geschützte Biotope nach § 30 
des BNatSchG, gesetzlich geschützte 
Biotope nach § 24 Abs. 2 des 
Niedersächsischen Ausführungsgesetzes 
zum BNatSchG 

- Die nächstgelegen geschützten 
Biotope sind über 200 m von der Fackel
entfernt. Es befinden sich zudem
Wallhecken in der Umgebung des
Betriebsplatzes.

Wasserschutzgebiete nach § 51 des WHG, - Nicht betroffen.
Heilquellenschutzgebiete nach § 53 Absatz 4 
des WHG, Risikogebiete nach § 73 Absatz 1 
des WHG sowie Überschwemmungsgebiete 
nach § 76 des WHG 






